


…lange hat’s gedauert – jetzt ist es da, 
unser Skiprogramm. Auch in diesem Jahr 
lassen die Herausforderungen nicht nach. 
Wir sind konfrontiert mit steigenden Ener-
giekosten und enormen Preissteigerungen 
bei den Hotels und den Liftbetreibern. 
Aber wir haben es geschafft, für Sie eini-
ge schöne und feine Skireisen zusammen 
zu stellen. Wir hoffen, dass wir wieder den 
richtigen Geschmack von Ihnen getroffen 
haben.  Deswegen haben wir für Sie mit 
„spitzen Bleistift“ kalkuliert und sind uns 
sicher, dass die Freude am Wintersport 
erhalten bleibt und Sie mit uns schöne Tage 
auf den Pisten und in den Alpen verbringen 
werden. Im Vordergrund sollen wieder 
Spaß, Entspannung und Bergerlebnisse im 
Schnee stehen. So wünschen wir Ihnen eine 
herrliche Skisaison 2025/2026. Der Schnee 
kann kommen…wir sind bereit!
� Ihre Familie Höher

Grüß Gott liebe Skifahrer, 
Tourengeher und Langläufer
„Reisen Sie nicht mit irgendwem, Sie sind ja auch nicht irgendwer“

Programm als 
PDF downloaden:

Reiseübersicht
06. – 07.12.2025 - 2 Tage Österreich – Serfaus, Fiss und Ladis                         INKL. 2-TAGES-SKIPASSINKL. 2-TAGES-SKIPASS

08. - 10.01.2026 - 3 Tage Österreich – Galtür und Ischgl                                          GUIDING BUCHBARGUIDING BUCHBAR

18. – 21.01.2026 - 4 Tage Österreich – Warth/Schröcken am Arlberg                   GUIDING BUCHBARGUIDING BUCHBAR

29. – 31.01.2026 - 3 Tage Österreich – Schladming/Rohrmoos

04. – 07.02.2026 - 4 Tage Südtirol – Dolomiten, Wolkenstein 

12. – 15.02.2026 - 4 Tage Schweiz  – Skisafari Graubünden

25. – 28.02.2026 - 4 Tage Italien – Livigno in der Lombardei

06. – 08.03.2026 - 3 Tage Italien – Sextner Dolomiten

11. – 15.03.2026 - 5 Tage Schweiz  – Zermatt

13. – 21.03.2026 - 8 Tage Frankreich – Val Thorens/Trois Vallees                     INKL. 6-TAGES-SKIPASSINKL. 6-TAGES-SKIPASS
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Wichtige Infos für Skireisen nach Italien: Wichtige Infos für Skireisen nach Italien: 
Ab 1.1.2026 müssen alle Ski-, Snowboard- und Schlittenfah-
rer einen CE-zertifizierten Helm tragen – unabhängig vom 
Alter oder Fahrkönnen. Verstöße können mit Bußgeldern 
zwischen 100 Euro und 150 Euro geahndet werden. Auch 
der Nachweis der Haftplichtversicherung muß aktuell sein.



6. bis 7. Dezember 2025, Samstag bis Sonntag | 2 Tage

Endlich geht´s los – unser Saisonstart

Serfaus / Fiss / Ladis
Pulverschnee und grandiose Pisten

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ �Fahrt im modernen Fernreisebus 
➢ ➢ �1x Übernachtung mit Halbpension im 

Hotel Silvretta in Dorfmitte Serfaus
➢ ➢ �2-Tages-Skipass Serfaus-Fiss-Ladis
➢ ➢ �Freie Nutzung des Wellnessbereich 

mit Sauna und Dampfbad
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
pro Person im DZ pro Person im DZ 		 € 325,–€ 325,–
	 EZ-Zuschlag: 	 € 40,–	 EZ-Zuschlag: 	 € 40,–
✴✴  exkl. Ortstaxe ca. € 3,70 p. P./Nacht

Starten Sie Ihre Skisaison 2025/2026 im sonnen- 
und neuschneeverwöhnten Serfaus. Entdecken Sie 
die topp präparierten Pisten des Komperdellgebiets 
in Serfaus, die ewig langen Hänge der Lazidabfahrt 
und an der Oberen Scheid. Pulverschneefreunde 
kommen in den Nordhängen zwischen Schönjoch 
und Zwölferkopf in Fiss voll auf Ihre Kosten. Insge-
samt stehen Ihnen ca. 214 Pistenkilometer zwischen 
1.200 und fast 2.770 Metern Höhe zur Verfügung. 
Serfaus-Fiss-Ladis hat für jeden unzählige Schman-
kerl zu bieten. Eine Reihe uriger Hütten laden zum 
gemütlichen Einkehrschwung ein. Von unserem 
zentralen und doch sehr ruhig gelegenen Hotel 
Silvretta starten Sie direkt mit der Dorf U-Bahn in 
die neue Skidimension Tirols. Genießen Sie nach 
einem schönen Skitag die finnische Sauna oder 
das türkische Dampfbad, bevor Sie sich dann ent-
spannt, nach dem vorzüglichen Abendessen in das 
Serfauser Nachtleben stürzen. 

TOP-ANGEBOT! TOP-ANGEBOT! 
Inkl. 2-Tages- Inkl. 2-Tages- 

SkipassSkipass



Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ �Fahrt im modernen Fernreisebus 
➢ ➢ �2 x Übernachtung mit Halbpension im 

Hotel Luggi/Galtür
➢ ➢ �freie Nutzung des Wellness-Bereiches
➢ ➢ kostenfreie Nutzung des Skibusses
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis: 	Reisepreis: 	€ 415,–€ 415,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 48,–	 EZ-Zuschlag:	 € 48,–
✴✴  Exkl. Ortstaxe ca. € 4,- p. P./Nacht

8. bis 10. Januar 2026, Donnerstag bis Samstag | 3 Tage

Alpen-Lifestyle

Galtür und Ischgl
...weil´s dort einfach so schön ist!

Weil’s letztes Jahr so schön war, geht es wieder 
ins Hotel Luggi nach Galtür und in den einmali-
gen Skizirkus Ischgl im Paznauntal. 46 Liftanlagen 
stehen Ihnen auf ca 239 Pistenkilometern in der 
2-Länder-Skischaukel Ischgl / Tirol und dem Schwei-
zer Samnaun zur Verfügung. Skifahren ohne Ende 
und legendärer Aprés-Ski erwarten Sie in einer der 
größten Skiregionen Österreichs. Unser sehr gutes 
Hotel, befindet sich zentral in Galtür. Sie können 
gerne selbst entscheiden, ob Sie am zweiten Tag 
das hochalpine Galtür mit seinen traumhaften Pis-
ten erforschen, oder alle Tage in Ischgl/Samnaun 
fahren. Für Skitourengeher eröffnet sich ab Galtür 
ein feines Gebiet mit wunderschönen Touren in die 
Paznauner Bergwelt. Nach einem ereignisreichen 
Skitag steht Ihnen im Hotel ein Wellnessbereich mit 
Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad und Whirlpool zur 
Verfügung

TOUREN- ODER TOUREN- ODER 
OFFPISTE GUIDING OFFPISTE GUIDING 

BUCHBARBUCHBAR

Unser Schmankerl-Angebot:Unser Schmankerl-Angebot:
◆ �3 Tage Touren- oder Offpiste-Guiding mit 

staatl. geprüftem Skilehrer € 150,–



18. bis 21. Januar 2026, Sonntag bis Mittwoch | 4 Tage

Arlberg – Die Wiege des Skilaufs

Warth/Schröcken und Lech/Zürs
 „Der Schneegarant am Arlberg“

Das schneereichste Skigebiet Europas, mit durch-
schnittlich 11 Metern Neuschnee bietet jedem ein 
unvergessliches Wintererlebnis. Warth-Schröcken 
schafft als eines der modernsten Skigebiete Öster-
reichs den Spagat zwischen Tradition und Moderne. 
Hier wird Ihnen Skivergnügen auf höchstem Niveau 
geboten. Und das absolute „Zusatz-Schmankerl“: Mit 
dem Auenfeldlift haben Sie jetzt direkten Anschluss 
in das riesige Gebiet von Lech/Zürs und St. Anton. 
Lassen Sie sich begeistern von insgesamt 88 Bahnen 
und bestens präparierten 305 Pistenkilometern, auf 
denen Sie genussvoll abfahren können. Auch den 
Tiefschneefreunden, Freeridern und Variantenfah-
rern werden die Powderhänge (über 200 Kilometer) 
dieser Region das Herz höherschlagen lassen! Unser 
Hotel mit gemütlichen, neu renovierten Wellnes-
bereich und sehr guter Küche (5-Gang-Wahlme-
nü) befindet sich in Holzgau im schönen Lechtal. 
Skifahren am Arlberg...ein ganz besonderes Erlebnis!

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ �Fahrt im modernen Fernreisebus 
➢ ➢ �3x Übernachtung mit Halbpension 

(inkl. 5-Gang-Wahlmenü)
➢ ➢ �Nutzung des neuen Wellnessbereichs
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
 pro Person im DZ pro Person im DZ	 € 475,–	 € 475,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 81– 	 EZ-Zuschlag:	 € 81– 
✴✴  Exkl. Ortstaxe ca. € 3,50,- p. P./Nacht

Unser Schmankerl-Angebot:Unser Schmankerl-Angebot:
◆ �4 Tage Offpist-Guiding mit staatl. Skilehrer 

Aufpreis nur € 200,–

OFF- OFF- 
PISTE GUIDING PISTE GUIDING 

BUCHBARBUCHBAR



29. bis 31. Januar 2026, Donnerstag bis Samstag | 3 Tage

4-Berge Skischaukel  

Schladming – Rohrmoos
Planai/Hochwurzen/Reiteralm und Hauser Kaibling

3 Tage ins Top-Skigebiet: Schladming-Rohrmoos 
mit der bekannten Planai-Weltcup-Piste. Vom Gip-
fel bis ins Tal geht es über 4,6 Kilometer auf der FIS-
Abfahrt! 123 Pistenkilometer und 43 moderne Ski-
lifte erwarten Sie in dieser phänomenalen 4-Berge-
Skischaukel von der Planai über die Hochwurzen bis 
zur Reiteralm und zum Hauser Kaibling. Schwingen 
Sie über „Die Schöne“, die Abfahrt „für Geniesser“ 
oder auch „für Rasante“. Vom Zielhang der Planai 

geht’s direkt ins Ortszentrum von 
Schladming zum Einkehrschwung 
und Apres-Ski. Wir wohnen wieder im 
schönen 4-Sterne Hotel Vitaler Lan-
dauerhof in Rohrmoos und können, 
wenn es der Schnee erlaubt, über die 
Skiroute 43 direkt am Hotel abschwin-
gen. Schladming und die Planai...das 
ist Rock ´n Roll auf der Piste.

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ Fahrt im modernen Fernreisebus
➢ ➢ �2x Übernachtung mit Halbpension im 

4-Sterne Hotel Vitaler Landauerhof
➢ ➢ �Wellnessbereichs mit verschiedenen 

Saunen, Infrarotkabine, Dampfbad 
und beheizter Außenpool

➢ ➢ �kostenfreier Skibus
➢ ➢ �Straßen- und MWSt. 

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis: 	Reisepreis: 	€ 415,–€ 415,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 48,–	 EZ-Zuschlag:	 € 48,–
✴✴  Exkl. Ortstaxe ca. € 2,50 p. P./Nacht



4. bis 7. Februar 2026, Mittwoch bis Samstag | 4 Tage

Südtirol – Sella Ronda / Alta Badia

Wolkenstein
Die Dolomiten – atemberaubend – bewährt – beliebt

Inzwischen unser beliebtester Klassiker: Skifahren 
in den atemberaubenden Dolomiten. Steigen auch 
Sie ein in die Welt der Dolomiti-Superskiarena. Sella, 
Seceda, Marmolada, Geislerspitzen und der Lang-
kofel. Eine Gipfelberühmtheit neben der anderen. 
Von Wolkenstein aus starten Sie unmittelbar in 
die Gebiete von Gröden, Alta Badia und Arabba. 
Die einzigartige Vielfalt der Pisten erschließt sich 
Ihnen direkt von unserem Hotel Olympia, in dem 
wir schon seit vielen Jahren Stammkunden sind. 
Wir wohnen ruhig und doch mitten im Ort. Gran-
dios die Bergkulisse, sanft und schön die Abfahr-
ten – hochgelobt die ladinische Küche. Gemütliche 
Hütten laden zum Verweilen ein. Genießen Sie das 
Dolce Vita umgeben von den Dolomiten!

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ Fahrt im modernen Fernreisebus 
➢ ➢ �3x Übernachtung mit Halbpension im 

Hotel Olympia
➢ ➢ kleine Sauna im Hotel
➢ ➢ Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
pro Person im DZ pro Person im DZ 	 € 475,–	 € 475,–
	 EZ-Zuschlag:	 54,–	 EZ-Zuschlag:	 54,–
✴✴  �Exkl. ital. Bettensteuer ca. 3€ p.P./Tag



12. bis 15. Februar 2026, Donnerstag bis Sonntag | 4 Tage

Skisafari Graubünden

Flims/Laax – Klosters/Davos  
	 – Lenzerheide/Arosa
...hier werden Träume wahr!

Eine einmalige Safari – und mittlerweile ein echter 
Klassiker, der jedes Skifahrer- und Snowboarderherz 
höherschlagen lässt! Unsere Skisafari führt Sie mit-
ten hinein in die faszinierende Winterwelt der Grau-
bündner Alpen. Ausgangspunkt ist das zentral gele-
gene Hotel in Chur, das nicht nur durch seine Lage, 
sondern auch durch seinen Komfort überzeugt. 
Von hier aus erreichen wir in kurzer Zeit einige der 
spektakulärsten Skigebiete der Schweiz. Freuen Sie 
sich auf die „Weiße Arena“ in Flims-Laax, bekannt für 
ihre modernen Liftanlagen, weitläufigen Pisten und 
ein lebendiges Après-Ski-Angebot. Weiter geht es 
ins neu vereinte Winterparadies Lenzerheide-Aro-
sa, das mit über 225 Pistenkilometern und einem 
atemberaubenden Panorama begeistert. Auch das 
traditionsreiche Parsenn-Gotschnagebiet mit den 
charmanten Orten Klosters und Davos steht auf 
dem Programm – ein Eldorado für Genießer und 
sportlich Ambitionierte gleichermaßen.

Ein besonderes Schmankerl ist die 
etwa einstündige Fahrt mit der Rhä-
tischen Bahn von Chur hinauf ins tief 
verschneite Arosa. Die nostalgische 
Zugreise durch die winterliche Land-
schaft ist ein Erlebnis für sich. Oben 
angekommen erwartet Sie ein traum-
haftes Bergpanorama und grenzen-
loser Pistenspaß im Skiverbund mit 
Lenzerheide. Nach einem erlebnisrei-
chen Tag verwöhnt Sie der Küchen-
chef im „Hotel Chur“ mit regionalen 
Spezialitäten aus Graubünden. Wer 
mag, entspannt zuvor in der hotelei-
genen Sauna oder schlendert durch 
die historische Altstadt von Chur – ein 
gelungener Abschluss für einen per-
fekten Wintertag.



Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ �Fahrt im modernen Fernreisebus 
➢ ➢ �3x Übernachtung mit Halbpension 

(Frühstücksbuffet + 3-Gang-Abend-
menü)

➢ ➢ �Benutzung des Skiwachsraums
➢ ➢ �Nutzung der hauseigenen Sauna 
➢ ➢ �Transfer zu den Skigebieten incl. herr-

liche Fahrt mit der Rhätischen Bahn 
hinauf nach Arosa (nach Verfügbarkeit 
im Rahmen des Skipasses), Rückfahrt 
mit Skibus von Lenzerheide

➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
pro Person im DZpro Person im DZ	 € 622,–	 € 622,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 63,–	 EZ-Zuschlag:	 € 63,–
✴✴  �Exkl. Kurtaxe ca. 3€ p.P./Nacht



25. bis 28. Februar 2026,  Mittwoch bis Samstag | 4 Tage

Hier lebt der Schnee!

Livigno in der Lombardei
Das absolute Top-Skigebiet in den Lombardischen Alpen

Hier lebt der Schnee....das ist das Motto von Livigno! 
Schnee soweit das Auge reicht. Sanft legt er sich 
über die Hänge des Tales, das für´s Skifahren wie 
gemacht scheint. Pisten und Powderhänge überall. 
Dank der Höhenlage beginnt die Saison in Livigno 
viel früher als anderswo und dauert von Ende 
November bis Anfang Mai. Wer den Wintersport 
liebt, der besucht Livigno. Lassen Sie sich von die-
ser Bergwelt, der frischen Luft und der Höhensonne 
inspirieren. Unser Hotel befindet sich direkt an einer 
der unzähligen Pisten und Sie können ganz bequem 
ins Gebiet starten und wieder mit den Skiern zurück 
gelangen. Nach einem erlebnisreichen Tag steht 
Ihnen noch der hoteleigene Wellnessbereich zur 
Verfügung, bevor es zum reichhaltigen Abendes-
sen geht. Entdecken Sie die Schönheit der Alpen in 
einem einzigartigen Skigebiet! „Emotionen in unbe-
rührtem Schnee. Ein unbeschreibliches Gefühl, das 
sich jedes Mal erneuert, wenn Deine Skis ganz leise 

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ Fahrt im modernen Fernreisebus
➢ ➢ �3x Übernachtung mit Halbpension 
➢ ➢ �Wellnessbereich mit Sauna und 

Dampfbad 
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
p. P. im DZ (p. P. im DZ (Economy)Economy)	 € 580,–	 € 580,–
	 EZ-Zuschlag: 	 EZ-Zuschlag: (DZ zur Alleinnutzung)
	 Economy Zimmer	 € 224,–	 Economy Zimmer	 € 224,–
Zuschlag Deluxe Zimmer Zuschlag Deluxe Zimmer p.P.	 € 33,–	 € 33,–
✴✴  �Exkl. ital. Bettensteuer ca. 3,- p.P./Nacht

in den Schnee eintauchen und eine 
glitzernden Wolke erschaffen....“



6. bis 8. März 2026,  Freitag bis Sonntag | 3 Tage

Südtirol – atemberaubend schön!

Sextner Dolomiten
Das Tor zu den Drei Zinnen

Skifahren im schönsten Skigebiet des Hochpuster-
tals. Die Skiregion Sextner Dolomiten bei den atem-
beraubenden Drei Zinnen ist ein Geheimtipp in Süd-
tirol. Wenig überlaufen und inmitten des UNESCO 
Welterbes der Dolomiten begeistert die Region 
Sextner Dolomiten seine Besucher mit aussichtsrei-
chen, schneesicheren und bestens präparierten 115 
Pistenkilometern für alle Könnerstufen. Durch die 
neu erschlossene Ski- und Liftverbindung zwischen 
den Skibergen Helm und Rotwand ist ein herrliches 
Wintersport-Areal entstanden. So können Sie auf 
der „Giro della Cime“, fünf Skigebiete an einem Tag 
durchqueren: über Helm, Rotwand, Kreuzberg, Ski 
Area Val Comelico und Haunold. Zu bewältigen sind 
dabei 43 Pistenkilometer und etwa 5.600 Höhenme-
ter. Von unserem historischen Traditionshotel „Drei 
Zinnen“ starten Sie direkt auf die Pisten und schwin-
gen auch am Ende Ihres Skitages vor dem Hotel 
wieder ab. Entspannen können Sie gern im kleinen 

Wellnessbereichs des Hotels. Erleben 
Sie unvergessliche Momente in der 
wunderschönen Bergwelt der Sextner 
Dolomiten bei den Drei Zinnen.

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ Fahrt im modernen Fernreisebus
➢ ➢ �2 x Übernachtung mit Halbpension im 

4-***Hotel Drei Zinnen
➢ ➢ �freie Nutzung des Wellnessbereich 

im Hotel
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
5.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
pro Person im DZ pro Person im DZ 	 € 430,–	 € 430,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 38,–	 EZ-Zuschlag:	 € 38,–
✴✴  �exkl.  ital. Bettensteuer 3,-€ p.P./Nacht



11. bis 15. März 2026,  Mittwoch bis Sonntag | 5 Tage

Matterhorn – König der Alpen

Zermatt
Ursprünglich – hochalpin – legendär

Im Herzen des Wallis erwartet Sie DER Skiort mit 
dem hochalpinsten Flair: Zermatt. Atemberaubend 
schön ragt das Matterhorn aus der gewaltigen 
Kette der 4000er hervor. Das Prädikat „Best of the 
Alps“ verdient sich Zermatt vor allem auf Grund 
seiner herrlichen Abfahrten rund um den „König 
der Alpen“. Rund 360 Pistenkilometer umfasst das 
„Matterhorn Ski Paradise“ durch den Skiverbund 
Schweiz/Italien. Auf dieser riesigen alpinen Spiel-
wiese kann jeder sein sportliches Glück finden. 
Diesmal wohnen wir in Täsch, da sich die Lage dort 
wegen des Preisvorteils bewährt hat.  Nur wenige 
Meter vom Hotel Porta Cervino aus, steigen wir 
am Bahnhof in den Zug-Shuttle nach Zermatt, der 
uns zur Gornergratbahn bringt. Bei der gemütli-
chen Zugfahrt können Sie schon die ersten Blicke 
aufs Matterhorn genießen. Am ersten Tag werden 
wir gemütlich anreisen und die weiteren vier Tage 

das Skigebiet voll und ganz erkun-
den. Genießen Sie diese einzigartige 
Kulisse und verbringen Sie mit uns 
eindrucksvolle Tage beim „König der 
Alpen“ – dem Matterhorn! 

Unsere Leistungen:Unsere Leistungen:
➢ ➢ Fahrt im modernen Fernreisebus
➢ ➢ �4x Übernachtung mit Halbpension im 

4-**** Hotel Porta Cervino 
➢ ➢ �Straßen- und MwSt.

Abfahrt:Abfahrt:
6.00 Uhr in Kirchseeon
(weitere Haltestellen letzte Seite)

Reisepreis:Reisepreis:
pro Person im DZ pro Person im DZ 	 € 894,–	 € 894,–
	 EZ-Zuschlag:	 € 176,–	 EZ-Zuschlag:	 € 176,–
✴✴  �exkl. Kurtaxe ca. 4,50 € p.P./Nacht



13. bis 21. März 2026 | 8 Tage

★ ★ ★ ★

Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 48, ausgegeben zu Bonn am 21. Juli 2017 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 
2015/2302 
	 •	� Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Infor-

mationen über die Pauschalreise vor Abschluss 
des Pauschal- Reise Vertrags. 

	 •	� Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für 
die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

	 •	� Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnum-
mer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über 
die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem 
Reisebüro in Verbindung setzen können. 

	 •	� Die Reisenden können die Pauschalreise – in-
nerhalb einer angemessenen Frist und unter 
Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine 
andere Person übertragen. 

	 •	� Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht 
werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 
Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies 
im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in 
jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn 
der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % 
des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich 
ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiser-
höhung vor- behält, hat der Reisende das Recht 
auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden 
Kosten sich verringern. 

	 •	� Die Reisenden können ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und 
erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, 
wenn einer der wesentlichen Bestandteile 
der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises 
erheblich geändert wird. Wenn der für die 
Pauschalreise verantwortliche Unternehmer 
die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine 
Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 
Entschädigung. 

	 •	� Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhn-
licher Umstände vor Beginn der Pauschalreise 
ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn 
am Bestimmungsort schwerwiegende Sicher-
heitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen. 

	 •	� Zudem können die Reisenden jederzeit vor 
Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten. 

	 •	� Können nach Beginn der Pauschalreise we-
sentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, 
so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in 
der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses 
Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht 
gemäß dem Vertrag erbracht werden   und dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der 
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und 
der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu 
schaffen. 

	 •	� Der Reisende hat Anspruch auf eine Preismin-
derung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erbracht werden. 

	 •	� Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden 
Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten 
befindet. 

	 •	� Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters 
oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisever-
mittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt 
die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern 
einschlägig, des Reisever- mittlers nach Beginn 
der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Be-
standteil der Pauschalreise, so wird die Rückbe-
förderung der Reisenden gewährleistet. Omnibus 
Höher GmbH hat eine Involvenzabsicherung bei 
der R+V Versicherung abgeschlossen. Die Rei-
senden können diese Einrichtung kontaktieren, 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz 
von Omnibus Höher GmbH verweigert werden.

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um 
eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Omnibus Höher GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsge-

mäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt Omnibus Höher 
GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicher-
stellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

Frankreich

Val Thorens / Trois Vallees
3-Täler

Das befreundete Busunternehmen Rott-
mayer veranstaltet eine herrliche Skiwoche 
in Frankreich, die wir gerne in unserem Ski-
Programm 2026 anbieten: Zum Skifahren 
und Snowboarden stehen 600 km Pisten 
und 50 km Skirouten zur Verfügung. Mehr 
als 180 Lifte befördern die Gäste bis zu einer 
Höhe von 3.230m. Das Skigebiet „Les 3 Val-
lées“ – die drei Täler – verbindet die Täler 
von Courchevel, Méribel und das Vallée des 
Belleville mit den Orten Les Menuires und 
Val Thorens zu einem der größten zusam-
menhängenden Skigebiete der Welt. Die 
„Les 3 Vallées“ lassen keine Wünsche offen: 
Hochalpine Pisten wechseln sich ab mit wei-
ten Almwiesen- und Waldabfahrten. Offpist-

Freaks können sich über hier über schier 
unendliche Freeride-Abfahrten freuen. Unser 
Wohnort Val Thorens liegt auf 2.300 m Höhe 
und ist der höchstgelegene Wintersportort 
Europas und daher besonders schneesicher. 
Topp Appartements direkt an den Pisten: 
Résidence Montana Soleil ****, Montana Pre-
mier**** oder Residence „Le Cheval Blanc“ 
***. Preis z.B. ab € 1.001,- (bei vier Personen) 
bzw. € 1.419, - (bei zwei Personen) im Haus 
Cheval Blanc. (weitere Preise auf Anfrage) 
Inklusive Busfahrt, gebuchte Appartements 
und 6-Tage-Skipass „Trois Vallees“.  Infos ger-
ne über uns – Anmeldung dann über Omni-
bus Rottmayer. 

Abfahrt Freitag, 13.03. um 22:00 Uhr



1. Abschluss des Pauschalreisevertrags 
1.1. Reiseanmeldungen können mündlich, telefonisch, 
durch E-Mail oder Fax erfolgen. Der Reisevertrag soll mit 
den Formularen des Reiseveranstalters (Reiseanmeldung 
und Reisebestätigung) einschließlich sämtlicher Abreden, 
Nebenabreden und Vorgaben des Reisenden geschlossen 
werden. Bei Vertragsschluss erhält der Reisende durch E-
Mail, Fax oder per Post die Reisebestätigung, die auch als 
Bestätigung des Vertrags dient und § 651d Abs. 3 S. 2 BGB 
entspricht. Sind beide Teile bei Vertragsschluss anwesend 
oder wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des 
Veranstalters geschlossen, so hat der Reisende Anspruch 
auf eine Bestätigung des Vertrags in Papierform. 
1.2. An die Reiseanmeldung ist der Reisende 10 Tage, bei 
Reiseanmeldung per Fax oder E-Mail 5 Tage, gebunden. In-
nerhalb dieser Frist wird die Reise durch den Veranstalter 
bestätigt. 
1.3. Telefonisch nimmt der Veranstalter, worauf der Rei-
sende ausdrücklich hinzuweisen ist, lediglich verbindliche 
Reservierungen vor. Danach soll der Reisevertrag nach Ziff. 
1.1. geschlossen werden. 
1.4. Eine von der Reiseanmeldung abweichende oder nicht 
rechtzeitige Reisebestätigung ist ein neuer Vertragsantrag, 
an den der Veranstalter 10 Tage gebunden ist und den der 
Reisende innerhalb dieser Frist annehmen kann. 
1.5. Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr richten 
sich nach den Erläuterungen auf unserer Internetseite und 
den dort abrufbaren Reisebedingungen. 
1.6. Bei Reiseanmeldungen über Internet bietet der Rei-
sende dem Veranstalter den Abschluss des Reisevertrags 
durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
verbindlich an. Dem Kunden wird der Eingang seiner Bu-
chung (Reiseanmeldung) unverzüglich auf elektronischem 
Weg bestätigt (nur Eingangsbestätigung, keine Annahme). 
Die Annahme erfolgt durch die Reisebestätigung innerhalb 
von 3 Tagen. Im Übrigen sind die Hinweise für Buchung und 
Reisebestätigung auf der Internetseite maßgeblich. 
2. Vermittelte Leistungen – weitere erst nach Beginn der 
Reise erbrachte Leistungen 
2.1. Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den 
Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen als ver-
mittelt bezeichneten zusätzlichen Nebenleistungen (Besuch 
von Veranstaltungen etc.) sind wir nicht Veranstalter, son-
dern lediglich Vermittler i.S. des § 651v BGB. Als Vermittler 
haften wir insofern grundsätzlich nur für die Vermittlung 
(einschließlich von uns zu vertretender Buchungsfehler 
nach § 651x BGB), nicht jedoch für die vermittelten Leis-
tungen selbst (vgl. §§ 675, 631 BGB). Unsere vertragliche 
Haftung als Vermittler ist ausgeschlossen, soweit nicht 
Körperschäden, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, 
Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag betroffen 
sind, eine zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versi-
cherung besteht oder eine vereinbarte Beschaffenheit fehlt. 
2.2. Für Leistungen, die erst nach Beginn der Erbringung 
einer Pauschalreiseleistung vom Reisenden z.B. am Urlaubs-
ziel ausgewählt werden, ist ebenfalls Ziff. 2.1. maßgeblich. 
3. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
3.1. Der Veranstalter unterrichtet den Reisenden vor der 
Reiseanmeldung über allgemeine Pass- und Visumerforder-
nisse einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung 
von Visa sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Bestimmungslands (einschließlich zwischenzeitlich ein-
getretener Änderungen). 
3.2. Nach Erfüllung der Informationspflicht gemäß Ziff. 
3.1. hat der Reisende selbst die Voraussetzungen für 
die Reiseteilnahme zu schaffen und die erforderlichen 
Reiseunterlagen mitzuführen, sofern sich der Veranstal-
ter nicht ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder 
Reiseunterlagen bzw. Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 
3.3. Kann die Reise infolge fehlender persönlicher Vorausset-
zungen nicht angetreten werden, so ist der Reisende hierfür 

verantwortlich, wenn dies allein auf sein schuldhaftes Ver-
halten zurückzuführen ist (z.B. ungültiges Visum, fehlende 
Impfung). Insofern gilt Ziff. 9. (Rücktritt) entsprechend. 
4. Zahlungen 
4.1. Das Fordern oder Annehmen von Zahlungen (An- bzw. 
Restzahlung) des Reisenden ist nach Abschluss des Vertrags 
nur bei Bestehen eines wirksamen Kundengeldabsiche-
rungsvertrags und Übermittlung des Sicherungsscheins 
zulässig. 
4.2. Nach Abschluss des Reisevertrags sind 20 % des 
Reisepreises zu zahlen, soweit die Parteien keine abwei-
chende ausdrückliche Vereinbarung treffen. 
4.3. Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei 
Wochen vor Reisebeginn Zug um Zug gegen Aushändi-
gung der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die 
Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein 
oder Beförderungsschein), zu zahlen. Für Reisen mit einer 
Mindestteilnehmerzahl ist der Restbetrag zu zahlen, wenn 
der Veranstalter nicht mehr nach Ziff. 13. (siehe unten) zu-
rücktreten kann. 
4.4. Vertragsabschlüsse zwei Wochen vor Reisebeginn 
verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des 
gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen Aushändigung 
der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise 
erforderlich und/oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder 
Beförderungsschein). 
4.5. Sofern der Reisende die fälligen Zahlungen (An- und 
Restzahlung) nicht leistet, kann der Reiseveranstalter nach 
Mahnung und angemessener Fristsetzung vom Vertrag zu-
rücktreten und eine Rücktrittsentschädigung nach Ziff. 9. 
(siehe unten) verlangen. 
5. Leistungen und Pflichten 
5.1. Der Veranstalter behält sich Änderungen vom 
Prospekt/Katalog vor, insbesondere Änderungen der 
Leistungsbeschreibung sowie der Preise. Er darf eine kon-
krete Änderung der Prospekt- und Preisangaben erklären, 
wenn er den Reisenden vor Reiseanmeldung hierüber in-
formiert. 
5.2. Der Veranstalter hat Informationspflichten vor 
Reiseanmeldung, soweit dies für die vorgesehene Pau-
schalreise erheblich ist, nach § 651d Abs. 1 BGB zu erfüllen 
(insbesondere über wesentliche Eigenschaften der Reise, 
Reisepreis, An- und Restzahlung, Mindestteilnehmerzahl, 
Rücktrittsentschädigungen, Formblatt für Pauschalreisen). 
5.3. Vertragsinhalt und Leistungen bestimmen sich nach 
den vor Reisebeginn gemachten Angaben des Veranstalters 
nach Ziff. 5.1. und insbesondere den vereinbarten Vorgaben 
des Reisenden, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart 
ist. Sie sollen in der Reiseanmeldung und Reisebestätigung 
enthalten sein (siehe oben Ziff. 1.). Außerdem ist dem Rei-
senden, sofern nicht bereits in der Annahme des Antrags 
(Reisebestätigung – siehe oben Ziff. 1.) bei Vertragsschluss 
enthalten, unverzüglich nach Vertragsschluss eine vollstän-
dige Reisebestätigung oder Abschrift des Vertrags zur Ver-
fügung zu stellen. 
5.4. Der Veranstalter hat über seine Beistandspflichten zu in-
formieren und diese nach § 651q BGB zu erfüllen, wenn sich 
der Reisende z.B. hinsichtlich der vereinbarten Rückbeförde-
rung oder anderen Gründen in Schwierigkeiten befindet. Bei 
vom Reisenden verschuldeten Umständen kann der Veran-
stalter Ersatz angemessener und tatsächlich entstandener 
Aufwendungen verlangen. 
5.5. Der Veranstalter hat dem Reisenden rechtzeitig vor 
Reisebeginn die notwendigen Reiseunterlagen zu übermit-
teln (Gutscheine, Fahrkarten, Eintrittskarten etc.) und über 
nach Vertragsschluss eingetretene Änderungen zu unterrich-
ten (siehe auch Ziff. 6. und Ziff. 7.). 
5.6. Preis- und Leistungsänderungen nach Vertragsschluss 
sind in Ziff. 6. sowie Ziff. 7. geregelt. 
6. Unerhebliche und erhebliche Leistungsänderungen 
6.1. Unerhebliche Änderungen der Reiseleistungen durch 

den Veranstalter sind einseitig zulässig, aber nur wirksam, 
wenn sie der Veranstalter gegenüber dem Reisenden z.B. 
durch E-Mail, Fax, SMS oder in Papierform klar, verständlich 
und in hervorgehobener Weise vor Reisebeginn erklärt. Die 
Rechte des Reisenden bei Reisemängeln bleiben hiervon 
unberührt. 6.2. Erhebliche Vertragsänderungen sind nicht 
einseitig und nur unter den konkreten Voraussetzungen des 
§ 651g BGB vor Reisebeginn zulässig, über die der Veran-
stalter ausdrücklich z.B. durch E-Mail, Fax, SMS oder in Pa-
pierform zu unterrichten hat. Der Reisende kann zurücktre-
ten oder die angebotene Vertragsänderung bzw. Ersatzreise 
innerhalb der Annahmefrist des Veranstalters annehmen. 
Ohne fristgemäße Erklärung des Reisenden gilt das Angebot 
des Veranstalters als angenommen. Im Übrigen ist § 651g 
Abs. 3 BGB anzuwenden. 
6.3. Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise an-
genommen, so hat der Reisende Anspruch auf Minderung (§ 
651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise nicht mindestens 
gleichwertig ist. Ergeben sich durch die Änderung für den 
Veranstalter geringere Kosten, so sind dem Reisenden die 
geringeren Kosten zu erstatten (§ 651m Abs. 2 BGB). 
7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn 
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % des 
Reisepreises einseitig nur bei Vorliegen der Gründe für 
die Erhöhung aus sich unmittelbar ergebenden und nach 
Vertragsschluss erhöhten Beförderungskosten (Treibstoff, 
andere Energieträger), oder erhöhten Steuern und sonstigen 
Abgaben (Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebüh-
ren), oder geänderter für die Pauschalreise geltenden Wech-
selkurse vornehmen. Die hierauf beruhenden Änderungen 
des vereinbarten und geänderten Reisepreises (Differenz) 
werden entsprechend der Zahl der Reisenden errechnet, auf 
die Person umgerechnet und anteilig erhöht. Unterrichtet 
der Veranstalter den Reisenden durch E-Mail, Fax, SMS, in 
Papierform etc. nicht klar und verständlich über die Preiser-
höhung, die Gründe und die Berechnung spätestens bis 20 
Tage vor Reisebeginn, ist die Preiserhöhung nicht wirksam. 
7.2. Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhö-
hung 8 % des Reisepreises, kann der Veranstalter sie nicht 
einseitig, sondern nur unter den engen Voraussetzungen des 
§ 651g BGB vornehmen. Er kann dem Reisenden insofern 
eine entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlan-
gen, dass der Reisende sie innerhalb der vom Veranstalter 
bestimmten angemessenen Frist annimmt oder zurücktritt. 
Einzelheiten ergeben sich aus § 651g BGB. 
7.3. Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises ver-
langen, wenn und soweit sich die in Ziff. 7.1. genannten 
Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss 
und vor Reisebeginn geändert haben und dies zu niedri-
geren Kosten für den Veranstalter führt. Hat der Reisende 
mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag vom Reiseveranstalter zu erstatten. Der Veran-
stalter darf von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm 
tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. 
Er hat dem Reisenden auf dessen Verlangen nachzuweisen, 
in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind. 
8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende 
8.1. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, 
in jedem Fall bei Zugang nicht später als sieben Tage vor 
Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, Fax, SMS etc. erklä-
ren, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Pauschalreisevertrag eintritt. 
8.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten wider-
sprechen, wenn dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse 
nicht erfüllt. 
8.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der 
Reisende dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehen-
den Mehrkosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung 
von Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit diese ange-
messen und ihm tatsächlich entstanden sind. 

Allgemeine Reisebedingungen für Pauschalreisen der Omnibus Höher GmbH 
(gültig ab Buchungsdatum 1. Juli 2018)

Sehr geehrter Kunde der Omnibus Höher GmbH, Oberseeon 20a, 85665 Moosach,, die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit sie wirksam vereinbart wurden, Inhalt des zwi-
schen Ihnen und unserem Busunternehmen (nachstehend Reiseveranstalter genannt), im Buchungsfall zustande kommenden Reisevertrags. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften 
des § 651a-m BGB und die Informationsvorschriften für Reiseveranstalter gem. §§ 4 – 11 BGB-Info V (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht) 
und füllen diese aus. Bitte lesen Sie die AGBs vor Buchung sorgfältig durch.



8.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden nachzuweisen, in 
welcher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten 
entstanden sind. 
9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nichtantritt 
der Reise 
9.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich oder 
in Textform (E-Mail, Fax,) gegenüber dem Veranstalter er-
folgen. Maßgeblich ist der Zugang des Rücktritts bei dem 
Veranstalter oder Vermittler. 
9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch 
auf den vereinbarten Reisepreis. Der Reiseveranstalter kann 
jedoch eine angemessene Entschädigung bei Busreisen nach 
Ziff. 9.3. verlangen. Bei den sonstigen Reisen gilt Ziff. 9.5.
9.3. Unsere Stornostaffel bei Busreisen von Omnibus Höher 
GmbH

bis 45 Tage vor Reisebeginn�  0 %
vom 44. bis 22. Tag vor Reisebeginn� 30 %
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn� 50 %
vom 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn� 75 %
vom 6. Tag bis 2. Tag vor Reisebeginn� 80 %
ab ein Tag und bei Nichtantritt� 90 %

9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestat-
tet, dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden 
oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die ange-
führte Pauschale sei. 
9.5. Bei Reisen, die nicht unter Ziff. 9.3. fallen, bestimmt sich 
die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis abzüglich 
des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendun-
gen sowie abzüglich dessen, was er durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistungen erwirbt. Der Veranstalter 
hat insoweit auf Verlangen des Reisenden die Höhe der Ent-
schädigung zu begründen. 
9.6. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter 
zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die Rücker-
stattung hat unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 
14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen. 
9.7. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter 
vor Reisebeginn keine Entschädigung verlangen, wenn am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unver-
meidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die 
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von 
Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich i.S. 
dieses Untertitels, wenn sie nicht der Kontrolle der Partei 
unterliegen, die sich hierauf beruft und sich ihre Folgen auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Vorkehrungen getroffen worden wären. 
10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen des Rei-
senden 
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein An-
spruch des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. Der Ver-
anstalter kann jedoch, soweit für ihn möglich, zulässig und 
zumutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen. 
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Ände-
rungen oder Umbuchungen, so kann der Veranstalter bei 
Umbuchungen etc. als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 
15 EURO verlangen, soweit er nicht nach entsprechender 
ausdrücklicher Information des Reisenden ein höheres Bear-
beitungsentgelt oder eine höhere Entschädigung nachweist, 
deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Werts 
der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie 
dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter durch ander-
weitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann. 
11. Reiseabbruch 
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes 
abgebrochen oder wird eine Leistung aus einem Grund nicht 
in Anspruch genommen, der in der Sphäre des Reisenden 
liegt (z.B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leis-
tungsträgern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie 
erzielter Erlöse für die nicht in Anspruch genommenen Leis-
tungen zu erreichen, sofern es sich nicht um völlig unerheb-
liche Leistungen handelt oder gesetzliche oder behördliche 
Bestimmungen dem entgegenstehen. 
12. Kündigung bei schwerer Störung durch den Reisenden 
– Mitwirkungspflichten 
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kün-
digen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich 

weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Ver-
anstalter und/oder die Reisenden nicht mehr zumutbar ist. 
Dies gilt entsprechend auch, wenn der Reisende sich nicht 
an sachlich begründete Hinweise hält. Dem Veranstalter 
steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich 
nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer an-
derweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. 
Schadensersatzansprüche des Veranstalters bleiben inso-
fern unberührt. 
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z.B. 
Information des Veranstalters) unternehmen, um drohende 
ungewöhnlich hohe Schäden abzuwenden oder gering zu 
halten. 
13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor 
Reiseanmeldung und in der Reisebestätigung über Mindest-
teilnehmerzahl und Frist zu informieren. 
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn sich für die Pauschalreise weniger Perso-
nen als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl 
angemeldet haben. 
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht 
erreicht und will der Veranstalter zurücktreten, hat der Ver-
anstalter den Rücktritt innerhalb der im Vertrag bestimmten 
Frist zu erklären, jedoch spätestens bei einer Reisedauer 
von mehr als sechs Tagen 20 Tage, bei einer Reisedauer von 
zwei bis höchstens sechs Tagen 7 Tage und bei einer Rei-
sedauer von weniger als zwei Tagen 48 Stunden – jeweils 
vor Reisebeginn. 
13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert 
er den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. 
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet und hat die Rücker-
stattung unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt, zu leisten. 
14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, außer-
gewöhnlichen Umständen
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außerge-
wöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehin-
dert ist und er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom 
Rücktrittsgrund erklärt. 
14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Ver-
anstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, ist 
zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und hat 
insofern unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten. 
15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten des Reisenden 
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden 
Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reisemangel un-
verzüglich anzuzeigen. Wenn der Veranstalter wegen der 
schuldhaften Unterlassung der Anzeige durch den Reisen-
den nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz nach § 
651n BGB verlangen. 
15.2. Adressat der Mängelanzeige 
Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung 
anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder ein Vertreter des 
Veranstalters nicht vorhanden oder nicht vereinbart, sind 
Reisemängel, sofern eine schnelle Verbindung möglich ist, 
direkt beim Veranstalter oder der in der Reisebestätigung 
angeführten Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzu-
zeigen (E-Mail, Fax, Telefonnummern ergeben sich aus der 
Reisebestätigung). 
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe 
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Veranstalter hat 
darauf den Reisemangel zu beseitigen. Adressat des Abhil-
feverlangens ist die Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 15.2. 
(siehe oben). 
Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden 
gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der Reisende 
selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist 
sie sofort notwendig, bedarf es keiner Frist. 
Der Veranstalter kann die Abhilfe nur verweigern, wenn sie 
unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes 
des Reisemangels und des Werts der betroffenen Reise-
leistung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. In 
diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 BGB. Der Veran-

stalter ist verpflichtet, den Reisenden über Ersatzleistungen, 
Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu informieren 
und seine Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 651q BGB). 
15.4. Minderung 
Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 651m 
BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. (siehe oben) wird ver-
wiesen. 
15.5. Kündigung 
Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich 
beeinträchtigt, kann der Reisende den Vertrag nach Ablauf 
einer von ihm zu setzenden angemessenen Frist kündigen. 
Verweigert der Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort 
notwendig, kann der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. 
Die Folgen der Kündigung ergeben sich aus § 651l Abs. 2 
und Abs. 3 BGB. 
15.6. Schadensersatz 
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen. Bei 
Schadensersatzpflicht hat der Veranstalter den Schadenser-
satz unverzüglich zu leisten. 
15.7. Anrechnung von Entschädigungen 
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen 
den Veranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf 
Erstattung eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten 
Betrages, so muss sich der Reisende den Betrag anrechnen 
lassen, den er aufgrund desselben Ereignisses als Entschä-
digung oder als Erstattung nach Maßgabe internationaler 
Übereinkünfte oder von auf solchen beruhenden gesetz-
lichen Vorschriften nach § 651p Abs. 3 BGB erhalten hat. 
16. Haftungsbeschränkung 
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, 
oder soweit der Veranstalter für einen dem Reisenden ent-
stehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbrin-
gende Reiseleistung internationale Übereinkommen oder 
auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach de-
nen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht 
werden kann, so kann sich der Veranstalter gegenüber dem 
Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beru-
henden gesetzlichen Bestimmungen berufen. 
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) 
wird verwiesen. 
17. Verjährung – Geltendmachung 
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB 
sind gegenüber dem Veranstalter oder dem Reisevermittler, 
der die Buchung vorgenommen hat, geltend zu machen. 
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Kör-
perschäden – nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, 
Minderung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschal-
reise dem Vertrag nach enden sollte. 
18. Verbraucherstreitbeilegung 
18.1. Unser Unternehmen Omnibus Höher GmbH nimmt 
nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teil. 
Reiseveranstalter: 
Omnibus Höher GmbH, Oberseeon 20a, 85665 Moosach,
Tel. 08091-6996 oder 9731, 
E-Mail: info@omnibus-hoeher.de
Amtsgericht München: HRB 201223
Gerichtsstand Ebersberg
Kontaktadresse für Beistand und Mängelanzeige: 
Omnibus Höher GmbH s.o.
Kundengeldabsicherer: R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Mittlerer Pfad 24, 70499 Stuttgart



H . . . zu unseren Abfahrtsorten :
Die in den Reisebeschreibungen angegebenen Abfahrtszeiten gelten ab 
Kirchseeon. Weitere Abfahrtsorte sind: Vaterstetten, Baldham, Zorneding, 
Eglharting, Ebersberg und Grafing. Die entsprechenden Abfahrtszeiten geben 
wir Ihnen gerne bei Ihrer Anmeldung bekannt.

Gerne organisieren wir für Sie Ihren

Vereins- und Betriebsausflug
Wir verfügen über Busse mit 19, 20 und 38 Sitzplätzen.  
Brauchen Sie eine neue Idee oder einen guten Vorschlag für Ihren 
Ausflug? Benötigen Sie für einen besonderen Event Karten? Wir 
helfen Ihnen gerne! Wir schlagen Ihnen ein Ziel vor, buchen Ihnen 
ein Hotel, oder organisieren Ihnen eine individuelle Skireise. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage.

Unsere Bankverbindungen: 
Omnibus Höher GmbH
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg,
Konto-Nr. 22 98 94 46, BLZ 702 501 50
IBAN DE48 7025 0150 0022 9894 46, BIC BYLADEM1KMS
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg e.G., 
Konto-Nr. 3706362, BLZ 701 694 50, 
IBAN DE30 7016 9450 0003 7063 62, BIC GENODEF1ASG

Übrigens: Ab Februar 2026 können Sie 
kostenlos und unverbindlich unser neues 
Sommerprogramm anfordern.

Gerne auch über info@omnibus-hoeher.de
oder besuchen Sie uns unter 
www.omnibus-hoeher.de im Internet.

Datenschutz ist uns wichtig! Sie sind auf einem Foto auf unserer Website abgebildet und wollen dies nun nicht mehr? 
Dann senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail und wir entfernen Ihr Bild.

PS-Mediendesign
pse@purple-skin.de
www.purple-skin.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten


